
Verhalten nach Einbruch/Diebstahl in Gartenlauben 
 
 
 

1.  Nichts anfassen oder aufräumen 
 
2. Mitglied des Vorstands informieren 
 
3.  Polizei informieren  
 
4. Versicherungsobmann der Kleingartenanlage informieren 
 
5. Nach Absprache mit Versicherungsobmann das 

entsprechende Formular ausfüllen und Wertnachweis von 
Schaden und/oder gestohlenen Sachen (Rechnung oder 
Kostenvoranschlag) beifügen und Versicherungsobmann 
übergeben. 

 
 
Schadensformular und weitere Unterlagen werden über den  
Vorstand und den Stadtverband an den Versicherer  
weitergeleitet. 


